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Landeshauptstadt Dresden

Geschäftsbereich Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Wohnen

GZ: (50) 50 15

Bearbeiter: Herr Hirsekorn

Telefon: {03 51)4 88 49 24

Sitz: Glashütter Str. 51/401

E-Mail: thirsekorn|S)dresden.de

Datum: 23. FEB.2023

Durchführungsbestimmung 1/2023 zur Fachförderrichtlinie Soziales (FFRL Soziales) vom 24. März 2022

(entsprechend Teil 1 Punkt 1.2 Absatz 3)

hier: Änderung des Antragsverfahrens für Orientierungsmaßnahmen (ehemals Initiativen bzw. Mikropro-
jekte und Sprachkurse) nach § 3 Absatz 1 Nummer 1. c) SächsKomPauschVO vom 14. Oktober 2021

I: Antragsverfahren gemäß Teil 2 Abschnitt C Punkt 7 Absatz 1 für Maßnahmen nach Teil 2 Abschnitt C

Punkt 2 Aufzählungszeichen 3

Für Gruppenangebote und Kleinmaßnahmen nach Teil 2 Abschnitt C Punkt 2 Aufzählungszeichen 3, hier aus

schließlich für Orientierungsmaßnahmen (ehemals Initiativen bzw. Mikroprojekte und Sprachkurse) nach § 3

Absatz 1 Nummer 1. c) SächsKomPauschVO vom 14. Oktober 2021, wird eine schriftliche Antragstellung be

ziehungsweise ein schriftlicher Verwendungsnachweis zugelassen.

Die schriftliche Antragstellung ist per E-Mail (sozialamt-foederung(5)dresden.de) oder telefonisch (0351-488

48 59) formlos bei der Bewilligungsbehörde zu beantragen.

Voraussetzung ist die vorherige einzelfallbezogene Zustimmung der Bewilligungsbehörde. Den Antragstellen

den wird anschließend durch das Sachgebiet Förderung ein vorausgefülltes Formular übermittelt, welches

die genaue Projektbezeichnung sowie den Namen der Antragstellenden bereits enthält.

II: Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Regelung gilt ab sofort und tritt zum 31. Mai 2023 außer Kraft.

U Li-
Frau Dr. Kristin Klaudia Kaufmann

Beigeordnete für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen
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Landeshauptstadt Dresden

Geschäftsbereich Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Wohnen

GZ: (50) 50 15

Bearbeiter: Herr Hirsekorn

Telefon: (03 51) 4 88 49 24

Sitz: Glashütter Str. 51 / 401

E-Mail: thirsekorn@dresden.de

Datum: 23. FEB.2D23

Durchführungsbestimmung 2/2023 zur Fachförderrichtlinie Soziales (FFRL Soziales) vom 24. März 2022 (ent

sprechend Teil 1 Punkt 1.2 Absatz 3)

hier: Änderung des Antragsverfahrens sowie der Bemessungsgrundlage für gemeinnützige Arbeitsgelegen
heiten für zugewanderte Menschen im Kontext von Flucht und Asyl

I: Bemessungsgrundlage gemäß Teil 2 Abschnitt D Punkt 5 Absatz 1 für Maßnahmen nach Teil 2 Abschnitt D

Punkt 2 Aufzählungszeichen 3

Für gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten für zugewanderte Menschen im Kontext von Flucht und Asyl nach Teil

2 Abschnitt D Punkt 2 Aufzählungszeichen 3 werden neben den Sachausgaben auch Personalausgaben auf un

bestimmte Zeit als zuwendungsfähig anerkannt und gefördert.

II: Antragsverfahren gemäß Teil 2 Abschnitt D Punkt 7 Absatz 1 für Maßnahmen nach Teil 2 Abschnitt D Punkt

2 Aufzählungszeichen 3 im Haushaltsjahr 2023

Für gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten für zugewanderte Menschen im Kontext von Flucht und Asyl wird für

das Haushaltsjahr 2023 eine schriftliche Antragstellung beziehungsweise ein schriftlicher Verwendungsnachweis

zugelassen. Dies gilt auch rückwirkend für bereits beschiedene Anträge für das Haushaltsjahr 2023.

III: Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Regeiung gilt ab sofort. Die Regelung tritt mit einer diesbezüglichen, durch den Stadtrat bestätigten, Än
derung der FFRL Soziales vom 24. März 2022 außer Kraft.

L L-t
Frau Dr. Kristin Klaudia Kaufmann

Beigeordnete für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen
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Landeshauptstadt Dresden

Geschäftsbereich Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Wohnen

GZ: (50) 50 15

Bearbeiter: Herr Hirsekorn

Telefon: (03 51) 4 88 49 24

Sitz: Glashütter Str. 51 / 401

E-Mail: thirsekorn@dresden.de

Datum:

Durchführungsbestimmung 3/2023 zur Fachförderrichtlinie Soziales (FFRL Soziales) vom 24. März 2022

(entsprechend Teil 1 Punkt 1.2 Absatz 3)

hier: Änderung des Antragsverfahrens zu Anträgen für die soziale Betreuung bzw. Migrationssozialarbeit

I: Antragsverfahren gemäß Teil 2 Abschnitt A Punkt 7 Absatz 1 für Maßnahmen nach Teil 2 Abschnitt A

Punkt 2 Aufzählungszeichen 3

Für Regelleistungen nach Teil 2 Abschnitt A Punkt 2 Aufzählungszeichen 3 FFRL Soziales, hier explizit Anträge

für die soziale Betreuung bzw. Migrationssozialarbeit für die in der Landeshauptstadt Dresden wohnende

Personen im Kontext von Flucht und Asyl, wird zur Wahrung der festgelegten Antragsfrist (31.03. des Vorjah

res für die Doppelhaushaltsjahre) nach Teil 2 Abschnitt A Punkt 7 Absatz 2 FFRL Soziales eine Interessensbe-

kundung/Willensbekundung der Träger als ausreichend festgelegt.

II: Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Regelung gilt ab sofort und unbefristet.

V-L
Frau Dr. Kristin Klaudia Kaufmann

Beigeordnete für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen
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Landeshauptstadt Dresden

Geschäftsbereich Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Wohnen

GZ: (50) 50 15

Bearbeiter: Herr Hirsekorn

Telefon: (03 51) 4 88 49 24

Sitz: Glashütter Str. 51 / 401

E-Mail: thirsekorn@dresden.de

Datum: 23. FHB.TO

Durchführungsbestimmung 4/2023 zur Fachförderrichtlinle Soziales (FFRL Soziales) vom 24. März 2022 (ent

sprechend Teil 1 Punkt 1.2 Absatz 3)

hier: Veröffentlichung der Antragsformulare gemäß Teil 1 Punkt 7.1 Absatz 1

I: Antragsverfahren gemäß Teil 1 Punkt 7.1 Absatz 1

In der FFRL Soziales wird unter Teil 1 Punkt 7.1 Absatz 1 bestimmt, dass Antragsformulare aufwww.dresden.de

veröffentlicht werden und gleichsam nur digital einzureichen sind. Hiermit entsteht für die Antragsstellenden

eine Unklarheit bezüglich der Ermöglichung einer papierbasierten Antragsstellung. Zur Vermeidung fehlerhafter

Antragstellungen wird bestimmt, dass auf die Veröffentlichung der Antragsformulare auf www.dresden.de ver

zichtet wird.

II: Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Regelung gilt ab sofort. Die Regelung tritt mit einer diesbezüglichen, durch den Stadtrat bestätigten, Än
derung der FFRL Soziales vom 24. März 2022 außer Kraft.

U
Frau Dr. Kristin Klaudia Kaufmann

Beigeordnete für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen
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Landeshauptstadt Dresden

Geschäftsbereich Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Wohnen

GZ: (50) 50 15

Bearbeiter: Herr Hirsekorn

Telefon: (03 51)4 88 49 24

Sitz: Glashütter Str. 51 / 401

E-Mail: thirsekorn@dresden.de

Datum: 23. FEB.

Durchführungsbestimmung 5/2023 zur Fachfördernchtlinle Soziales (FFRL Soziales) vom 24. März 2022
(entsprechend Teil 1 Punkt 1.2 Absatz 3)

hier: Änderung des Antragsverfahrens für Selbsthllfegruppen

I: Antragsverfahren gemäß Teil 2 Abschnitt C Punkt 7 Absatz 1 für Maßnahmen nach Teil 2 Abschnitt C

Punkt 2 Aufzählungszeichen 1

Für Selbsthilfegruppen nach Teil 2 Abschnitt C Punkt 2 Aufzählungszeichen 1, welche nicht in der Lage sind

einen elektronischen Antrag oder Verwendungsnachweis über das Fördermittelportal zu stellen, wird eine

schriftliche Antragstellung beziehungsweise ein schriftlicher Verwendungsnachweis zugelassen.

Die schriftliche Antragstellung ist per E-Mail (kiss@dresden.de) oder telefonisch (0351 - 206 1985) formlos

bei der Bewilligungsbehörde zu beantragen.

Voraussetzung ist die vorherige einzelfallbezogene Zustimmung der Bewilligungsbehörde. Den Antragstellen

den wird anschließend durch das Sachgebiet Kontakt- und Info-Stelle Selbsthilfegruppe (KISS) ein vorausge
fülltes Formular übermittelt, welches die genaue Projektbezeichnung sowie den Namen der Antragstellenden
bereits enthält.

II: Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Regelung gilt ab sofort und ist unbefristet.

/
Frau Dr. Kristin Klaudia Kaufmann

Beigeordnete für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen
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Landeshauptstadt Dresden

Geschäftsbereich Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Wohnen

GZ: (50) 50 15

Bearbeiter: Herr Hirsekorn

Telefon: (03 51) 4 88 49 24

Sitz: Glashütter Str. 51 / 401

E-Mail: thirsekorn@dresden.de

Datum:

nm.im
Durchführungsbestimmung 6/2023 zur Fachförderrichtlinie Soziales (FFRL Soziales) vom 24. März 2022

(entsprechend Teil 1 Punkt 1.2 Absatz 3)

hier: Änderung des Antragsverfahrens bei Drittmittelerklärungen bzw. Erklärungen zu zweckgebundenen
Kofinanzierungen gegenüber Bundes- oder Landesbehörden

I: Antragsverfahren gemäß Teil 2 Abschnitt A Punkt 7 Absatz 2 für Maßnahmen nach Teil 2 Abschnitt A

Punkt 2 sowie Teil 2 Abschnitt B Punkt 7 für Maßnahmen nach Teil 2 Abschnitt B Punkt 2 Aufzählungszei

chen 1

Für Regelleistungen nach Teil 2 Abschnitt A Punkt 2 sowie Modellprojekten nach Teil 2 Abschnitt B Punkt 2

Aufzählungszeichen 1, zu welchen eine Drittmittelerklärung bzw. Erklärung zu zweckgebundenen Kofinanzie

rung gegenüber Bundes- oder Landesbehörden abgegeben wurden, werden auch unterjährige und damit

spätere Antragseingänge als die festgelegte Antragsfrist (31.03. des Vorjahres für die Doppelhaushaltsjahre)

nach Teil 2 Abschnitt A Punkt 7 Absatz 2 sowie Teil 2 Abschnitt B Punkt 7 FFRL Soziales akzeptiert. Vorausset

zung ist ein positives Votum in der Drittmittelerklärung bzw. Erklärung zur zweckgebundenen Kofinanzierung

sowie eine positive fachliche Einschätzung der Landeshauptstadt Dresden (LHD) zum beantragten Projekt.

Begründet wird dies mit der in der Erklärung abgegebenen verbindlichen Zusage bzw. Absichtserklärung über
finanzielle Mittel zu einer Kofinanzierung der LHD und dem damit bekannten und planbaren Einstellen der

finanziellen Mittel in die Haushaltsplanung bzw. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel. Gleichzeitig stellt die

Drittmittelerklärung bzw. Erklärung zu zweckgebundenen Kofinanzierung gegenüber Bundes- oder Landesbe

hörden in der Regel erst die Vorplanung für eine Maßnahme dar und führt nicht automatisch zu einem Pro

jektstart bzw. zu einer Förderung auf Bundes- oder Landesebene.

II: Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Regelung gilt ab sofort und ist unbefristet.

U Lt
Frau Dr. Kristin Klaudia Kaufmann

Beigeordnete für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen


